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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten nunmehr den zweiten Jahresbericht des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Coburg in Händen, der sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Arbeit dieser Fachbehörde zeitgemäß zu skizzieren und Aufgaben, Handlungsansätze und 
Rahmenbedingungen des Coburger Jugendamtes anschaulich zu dokumentieren.

Wir haben durch zahlreiche positive Rückmeldungen unserer kleinen, aber exklusiven Leserschaft – beispielhaft seien 
Mitglieder des Jugendhilfesenats und des Stadtrats der Stadt Coburg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen 
Landesjugendamtes und der Regierung von Oberfranken, sowie Vertreter des Sozialauschusses des Bayerischen 
Städtetages genannt – die Ermutigung zum Weitermachen erfahren. Anders als eine Vielzahl von Jahres- und Tätigkeits-
berichten soll unser Jahresbericht die drei folgenden, wesentlichen Aspekte in den Fokus nehmen. Allein schon aus diesen 
Gründen werden Sie bei uns keine sonst üblichen Präsentationen von Zahlenkolonnen und ermüdenden Statistiken finden.
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Gründen werden Sie bei uns keine sonst üblichen Präsentationen von Zahlenkolonnen und ermüdenden Statistiken finden.

Zum einen soll ein Überblick über die inhaltlichen, strategischen und jugendpolitischen Ansätze gegeben werden. Dabei 
legen wir großen Wert auf die Benennung der wichtigsten Rahmenbedingungen wie Personalausstattung und 
Haushaltsentwicklung. Zum anderen gehört eine regelmäßige Berichterstattung zu den Wesensmerkmalen der doppischen 
Haushaltsführung, die die Stadt Coburg seit 2008 praktiziert. Schließlich soll eine klare Struktur beim Blättern und Lesen 
die Orientierung erleichtern und Lust auf Mehr machen – garantiert ist auch für Sie etwas Interessantes dabei.

Abschließend bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes für Jugend und Familie 
für Ihren Einsatz und die überaus konstruktive Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Ehl, Leiter des Amtes für Jugend und Familie
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Die Haushaltslage der Stadt Coburg ist seit Jahren, trotz überdurchschnittlicher Steuereinnahmen, durch ein
strukturelles Defizit geprägt.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden für 2010 nur noch durchschnittliche Steuereinnahmen erwartet, sowie auch für die
nächsten Jahre keine größeren Steigerungen der Einnahmen prognostiziert.

Es bestand und besteht deshalb die Notwendigkeit, in den nächsten Jahren einen strikten und nachhaltigen
Konsolidierungskurs zu fahren. Das Ziel soll sein, eine jährlich wirkende Ergebnisverbesserung von rund 15 Millionen Euro
zu erreichen.

Zu diesem Zweck wurden und werden sämtliche städtischen Leistungen auf den Prüfstand gestellt und die Erforderlichkeit
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Zu diesem Zweck wurden und werden sämtliche städtischen Leistungen auf den Prüfstand gestellt und die Erforderlichkeit
dieser Leistungen, die Höhe der damit verbundenen Kosten und mögliche Einnahmeverbesserungen geprüft.
Alle Produkte des städtischen Haushaltes sollten in diesem Sinne kritisch überarbeitet werden.

Von diesen weitreichenden Maßnahmen ist natürlich auch das Amt für Jugend und Familie betroffen:

Das Referat III, dem auch das Amt für Jugend und Familie angehört, trägt mit seinem Budget einen hohen Anteil (76%) zum
Gesamtdefizit der Stadtverwaltung Coburg bei. Dieses Defizit entsteht trotz niedriger Aufwendungen (26 % der
Gesamtaufwendungen der Stadt), denn das Referat III kann nur geringe Einahmen (10% der Gesamteinnahmen der Stadt)
im Ergebnisplan verzeichnen.

Das Amt für Jugend und Familie benötigt für die Erfüllung seiner Aufgaben gut 40 % des Budgets im Referat III. Das Defizit
in unserem Bereich liegt ebenfalls sehr hoch, da hier kaum Einnahmen vorhanden sind und diese auch nicht gesteigert
werden können.
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Also können wir nur versuchen, die Ausgaben im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeiten zu
verringern! Nachdem wir zum größten Teil gesetzliche Pflichtaufgaben zu erfüllen haben, ist dieses Unterfangen nicht
einfach. Letztendlich müssen Entscheidungen nicht nur über die Quantität der Leistungen getroffen werden, sondern auch
über die Qualität der Angebote. Dies könnte für die Coburger Bürger als Adressaten der Leistungen und Angebote in
vielen Bereichen eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität bedeuten.

Für das Jahr 2010 wurden in einem ersten Schritt alle „freiwilligen“ Leistungen des Amtes für Jugend und Familie
durchleuchtet. Unser Anteil an den Leistungen, bei denen es im Ermessen der Behörde liegt, ob sie gewährt werden oder
nicht, da sie auf einer gesetzlichen „Kann"-Bestimmung beruhen oder ohne entsprechende Rechtsvorschrift gewährt
werden, ist sehr gering. Bemessen am Gesamthaushalt des Amtes liegt der Anteil unter 5% aller Ausgaben.
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werden, ist sehr gering. Bemessen am Gesamthaushalt des Amtes liegt der Anteil unter 5% aller Ausgaben.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2010 fand eigens zum Thema „Sparen und Kürzen“ eine Amtsleiterklausur statt. Ergebnis
hieraus war das Einfrieren der Ansätze 2011 für die Leistungen und Zuschüsse an Dritte auf die Haushaltsansätze von
2010.

Diese Vorgabe war unter anderem auf Empfehlungen des externen Beraters Dr. Körner zurückzuführen:
1. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Dritte kritisch zu hinterfragen,
2.  Neu hinzugekommene und überproportional gestiegene Leistungen und Projekte nochmals kritisch zu durchleuchten. 
Alles aber mit Maß und Ziel. Es soll kein Kahlschlag im sozialen Bereich erfolgen, sondern das hervorragende Netz der 
sozialen Infrastruktur in Coburg erhalten bleiben.
Des Weiteren wurden sämtliche freien Träger darüber informiert und um Mitwirkung ihrerseits gebeten.

��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�




In einer Amtsleiterklausur im Oktober 2010, die erstmalig in der Geschichte gemeinsam mit den Mitgliedern
des Finanzsenates der Stadt Coburg durchgeführt werden konnte, wurden die von den Ämtern eingebrachten Spar- und
Kürzungsvorschläge diskutiert, bewertet und gegebenenfalls als Empfehlung beschlossen.

Diese Konsolidierungsvorschläge für den Ergebnishaushalt 2011 und Folgejahre wurden dann in der nichtöffentlichen
Sitzung des Finanzsenates am 16.11.2010 beschlossen und den Fachämtern zur Umsetzung aufgetragen.

Das Amt für Jugend und Familie wird zukünftig, wie auch bereits in den vergangenen Jahren, mit dem zu verwaltenden 
Budget entsprechend sparsam umgehen und dieses durch die Steuerung von Einflussgrößen wie Leistungsangebote 
und Einsatz von Personalressourcen immer wieder optimieren.
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und Einsatz von Personalressourcen immer wieder optimieren.

Hierbei sind wir weiterhin sowohl auf die Unterstützung der politischen Gremien, als auch auf die konstruktive
Zusammenarbeit mit den freien Trägern angewiesen.

Aus unserer Sicht liegt der einzig erfolgsversprechende Weg darin, gemeinsam zu einer Priorisierung von Maßnahmen
und Leistungen zu kommen.
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Unsere Verwaltung hat viele Gesichter:
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So wird unser Amt in 10 Jahren wahrscheinlich aussehen …
Geburtsjahr Alter 2020 Gesamt

1987 33 2

1984 36 1

1982 38 1

1980 40 1

1979 41 1

1978 42 2

1975 45 1

1972 48 1

Durchschnittsalter 52,9
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1969 51 1

1967 53 2

1964 56 3

1963 57 2

1962 58 1

1961 59 1

1959 61 1

1958 62 1

1957 63 4

1956 64 2

1955 65 2

30
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Eine Besonderheit der kommunalen Selbstverwaltung liegt in der im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
vorgeschriebenen Zweigliedrigkeit des Jugendamtes: 
Nach § 70 Abs. 1 SGB VIII werden die Aufgaben des Jugendamts durch den Jugendhilfeausschuss (in 
Coburg Jugendhilfesenat) und durch die Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen.  

Die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes ist aber nicht die einzige Besonderheit. Bedeutend ist die außergewöhnliche
Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses, als ein beschließender Ausschuss, in dem neben Mitgliedern des
Stadtrates auch in der Jugendhilfe erfahrene Männer und Frauen und Vertreter/innen der freien Jugendhilfe stimm-
berechtigt sind.                                                                                                            

Dies soll dazu beitragen, das breite Spektrum der Jugendhilfe in einem Gemeinwesen zu erfassen, die Mitwirkung 
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der dort tätigen freien Träger zu gewährleisten und damit auch den „verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung„
Rechnung zu tragen.   

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und freien Trägern findet ihren zentralen Ausdruck in
der Zusammensetzung des Jugendhilfesenats, die in § 71 SGB VIII bundesrechtlich vorgegeben wird. Danach hat
der Jugendhilfeausschuss sowohl stimmberechtigte als auch beratende Mitglieder.

Nach § 71 Abs. 2 SGB VIII kann und hat sich der Jugendhilfeausschuss mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe
zu befassen, insbesondere mit

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und 
Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe,

2. der Jugendhilfeplanung und 
3. der Förderung der freien Jugendhilfe.   
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Vorsitzender : Herr Bürgermeister Norbert Tessmer

Mitglieder: Vertreter:
Gabriele Morper-Marr / Adelheid Frankenberger / Andreas Gehring / Monika Stolba
Mathias Langbein / Stefan Leistner / Bettina Lesch-Lazarides / Martin Lücke
Monika Ufken / Martin Ruggaber / Thomas Nowak / Thomas Rausch
Marina Krauß / Hans-Herbert Hartan / Dr. Friederike Werobèl / Thomas Engel
Roland Eibl / Christian Meyer / Frank Völker / Jürgen Oehm 
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René Boldt / Dr. Ulrich Herbert / Jürgen Heeb / Dr. Hans-Heinrich Eidt 
Christian Müller / Alfred Lieb / Gerhard Amend / Hans-Heinrich Ulmann 
Wolfgang Weiß / Angela Platsch / Wolf-Rüdiger Benzel 
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Mitglieder: Vertreter: Vorgeschlagen von:
Dietz B. Fritsche / Hans Rebhan Domino Coburg e.V.
Patricia Keim / Wolfgang Müller  SJR Coburg
Richard Reich / Christine Volkert  Caritasverband Coburg e.V.
Robert Wollborn / Isabel Firsching  Kinderschutzbund Coburg e.V.
Ute Stenzel / Markus Friedrich  vsj e. V., IPSG, Paritätischer Wohlfahrtsverband
Franz K. Schön / Kathrin Löhnert  Diakonisches Werk Coburg e.V.
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Stand 27.09.2010
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Mitglieder: Vertreter: Vorgeschlagen von:

Sven Stopfel / Julia Gerhard  Amtsgericht Coburg
Johannes Barfuß / Gerhard Schelhorn  Staatl. Schulämter im Landkreis u. i. d. Stadt Coburg
Rainer Detsch / Hermann Tretter  Agentur für Arbeit
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Rainer Detsch / Hermann Tretter  Agentur für Arbeit
Dieter Schwämmlein / Achim Teuber  Diakonisches Werk Coburg e.V. 
Susanne Müller  Stadt Coburg (Gleichstellungsbeauftragte)
Volker Weigand / Valentin Rose-Vetter Polizeiinspektion Coburg
Michael Eckstein / Alexander Müller  Stadtjugendring Coburg
Raimund Reinwald / Ralph Walta  Erzbischöfliches Dekanat Coburg
Martin Gläser / Günter Tischer Evang.-Luth. Dekanat Coburg
Bianca Nestmann Kinderbeauftragte

Stand 27.09.2010
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In den turnusmäßigen Sitzungen waren der Sachstandsbericht über den Ausbau der Kindertagesbetreuung und die 
Vorstellung des Stufenprogramms zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren 
Schwerpunktthemen.

Ebenso der Trägerwechsel für das Eltern-Kind Café als Bestandteil des Familienzentrums, hier insbesondere das 
notwendige Verfahren mit dem Ziel der Fortführung und Weiterbetreibung des Eltern-Kind Cafés über den 31.12.2010 
hinaus.
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hinaus.

Großen Raum nehmen auch jedes Jahr die zahlreichen Bedarfsfeststellungen ein, die zur Weitergewährung von 
städtischen Zuschüssen notwendig sind.

Am 16.11.2010 fand eine Sondersitzung zur Beratung des Teilhaushaltes 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe statt. In 
ausführlichen Erläuterungen wurde der vom Amt für Jugend und Familie aufgestellte Haushaltsplan für 2011 besprochen 
und letztendlich auch vom Jugendhilfesenat beschlossen.
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Die Aufgabenbereiche des Amtes für Jugend und Familie wurden zum 01.01.2008, im Rahmen des Neuen Kommunalen
Finanzwesens und damit der Umstellung vom kameralistischen Haushalt auf die doppische Haushaltsführung, in
Produkte eingeteilt. Nach diesen Produktgruppen ist auch der Teilhaushalt 08 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfen“
differenziert. Eine genaue Auflistung der darin enthaltenen Produkte ist im Produktplan des Amtes zu finden.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2010 lag mit 8,5% über dem Ansatz für 2009. Wesentliche Steigerungen liegen in den
Bereichen der Erziehungshilfen und den sonstigen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Erhöhung im Produkt
Zentrale Steuerung resultiert aus der Abbildung interner Leistungsverrechnungen für die Miet- und Betriebskosten der
Büroräume.
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Näher beleuchtet wird in einer weiteren Grafik der Produktbereich der Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien in
besonderen Lebenslagen. Dieser Bereich hat an unserem Haushalt einen Anteil von fast 40 %. Hierbei handelt es sich
zum größten Teil um das große Aufgabenfeld der Hilfen zur Erziehung, das heißt alle ambulanten, teilstationären und
stationären Hilfen werden hier verankert.

Auf diese Hilfen besteht ein rechtlicher Anspruch. Das bedeutet, dass jeder Coburger Bürger, bei dem ein Hilfebedarf
festgestellt wurde, auch einen Anspruch auf eine Hilfeleistung und Unterstützung hat.

Die Ausgaben in diesem Leistungsbereich sind bundesweit in den letzten Jahren enorm gestiegen. Dies weist nicht nur
auf massive Probleme und schwierige Lebenslagen hin, in denen ein Teil der Kinder und Jugendlichen aufwächst,
sondern auch auf eine höhere Sensibilität der Behörden und der Bevölkerung für Kindeswohlgefährdungen.
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Allgemein:
Durch die rechtlichen Vorgaben im SGB VIII werden Ziele und Aufgaben als gesetzliche Grundlage der Jugendhilfe
konkretisiert und die ausdrückliche Planungsverpflichtung des öffentlichen Trägers als zentrales Element der
Jugendhilfe festgelegt.

Jugendhilfeplanung nach §80 SGB VIII definiert ein Instrument zur systematischen, innovativen und damit
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zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und
quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen.

Jugendhilfeplanung ist die Voraussetzung für die konkrete Gestaltung der Jugendhilfe vor Ort und entwickelt daher
Strategien zur Lösung der komplexen Aufgaben der Jugendhilfe. Neben quantitativen und qualitativen Bestands-,
Bedarfs-, Sozialraum- und Zielgruppenanalysen gehören aufgaben- und organisationskritische Bewertungen der Ist-
Situation sowie konkrete Vorschläge der Ausgestaltung und Qualifizierung der Angebote der Jugendhilfe und deren
Überprüfung zum Planungsprozess.
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Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe existieren weder eindeutige Ursache-Wirkungszusammenhänge, noch gibt
es eindeutige Lösungen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufträge. Einzelne Jugendhilfeziele sind außerdem durch
äußere Bedingungen wie Gesetze und Vorschriften nicht eindeutig determiniert, so dass ihre Strukturen und
Prozesse prinzipiell entscheidbar sind. Solche Entscheidungen müssen fachlich und politisch getroffen werden. Wir
sehen Jugendhilfeplanung demnach als kontinuierlichen fachlichen und politischen Aushandlungsprozess. Nur so
können inhaltliche Ziele konkretisiert werden.
Desweiteren können Bedürfnisse von AdressatInnen nur durch intensive Kooperation mit den Planungsbetroffenen in
den Planungsprozess einbezogen werden. Ebenso bedarf es der Einbindung der Fachkräfte in der Kinder- und
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den Planungsprozess einbezogen werden. Ebenso bedarf es der Einbindung der Fachkräfte in der Kinder- und
Jugendhilfe innerhalb des Jugendamtes sowie bei den freien Trägern. Jugendhilfeplanung ist also auch als
Partizipationsprozess von Hilfeempfängern und Fachkräften der Jugendhilfe zu sehen.
Jugendhilfeplanung ist gerichtet auf die Umsetzung von fachlichen Standards von Kinder- und Jugendhilfe.
Möglichkeiten zur Qualitätsentwicklung, Qualitätsüberprüfung und –sicherung sind deshalb wichtiger Bestandteil der
Jugendhilfeplanung. Die Frage nach der Qualität der sozialen Arbeit und die Entwicklung handhabbarer Konzepte
gewinnen im Planungsprozess zunehmend an Bedeutung.
Umso mehr, da die aktuelle Diskussion der Wirkungsorientierung betont, dass die Wirkungspotentiale, die aus einer
Leistung entstehen, in ihrer Qualität abhängig sind von der Qualität der Leistungserbringung. Qualitäts- bzw.
Wirkungsdialoge zwischen öffentlichen und freien Trägern sind in allen Bereichen der Jugendhilfe unabdingbar
geworden.

��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�




0�������������,������0�������������,������0�������������,������0�������������,������

1���
���������"����������-���	�
���������1���
���������"����������-���	�
���������1���
���������"����������-���	�
���������1���
���������"����������-���	�
���������
�����������,����������2�����'�����������,����������2�����'�����������,����������2�����'�����������,����������2�����'

Der Stadtrat der Stadt Coburg hat bereits 2002 beschlossen, eine umfassende und kontinuierliche Sozialplanung zu
betreiben. Die Verwaltung hat im Jahr 2003 auf Grundlage dieses Stadtratsbeschlusses ein Konzept für die beiden
Teilbereiche der Sozialplanung, die „Fortschreibung der Jugendhilfeplanung“ und die „Altenhilfeplanung einschließlich der
2. Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung“ erstellt.

Der gesamte Planungsprozess wurde von einer eigens hierfür eingerichteten Steuerungsgruppe unter Vorsitz von
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Der gesamte Planungsprozess wurde von einer eigens hierfür eingerichteten Steuerungsgruppe unter Vorsitz von
Bürgermeister Norbert Tessmer in seiner Eigenschaft als Sozialreferent geleitet. Die Sozialplanung wird durch das Institut
für Wirtschafts- und Sozialforschung MODUS (Bamberg) unterstützt.

Seither wurden in verschiedenen Teilplanungsbereichen detaillierte Abschlussberichte vorgelegt. Auf der Grundlage
vorangegangener Bestandserhebungen und Bedarfsermittlungen wurden jeweils spezifische Maßnahmenempfehlungen
durch den Stadtrat beschlossen.

Durch die Haushaltskonsolidierung 2010 wurde der anstehende Teilplanungsbereich der Erziehungshilfen in der Stadt 
Coburg (Hilfen zur Erziehung §§27-35 SGB VIII,  Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
§35a SGB VIII, den Hilfen für junge Volljährige §41 SGB VIII sowie Förderung der Erziehung in der Familie §§16-21 SGB 
VIII) auf das Jahr 2011 verschoben. 



0�������������,������0�������������,������0�������������,������0�������������,������

+��������������,���������
������-���	�
��������+��������������,���������
������-���	�
��������+��������������,���������
������-���	�
��������+��������������,���������
������-���	�
��������
������.����
��	���������������
�*���/�������.����
��	���������������
�*���/�������.����
��	���������������
�*���/�������.����
��	���������������
�*���/�

Das Amt für Jugend und Familie hält jedoch an dem Vorhaben weiterhin fest, eine Planung im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung durchzuführen.

Es ist beabsichtigt, trotz Haushaltskonsolidierung, ebenso wie in der Kita-Planung, eine Priorisierung der Maßnahmen 
vorzunehmen, damit eine klare Beschlusslage herbeizuführen und fraktionsübergreifend für breite Zustimmung zu 
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vorzunehmen, damit eine klare Beschlusslage herbeizuführen und fraktionsübergreifend für breite Zustimmung zu 
werben. Dieses Vorgehen sehen wir als sinnvolle Möglichkeit an, deutlich zu machen, dass nicht alles gleich wichtig ist. 
Der Zwang zur Haushaltskonsolidierung erfordert letztendlich eine klare Schwerpunktsetzung wofür, mit welchem 
Umfang und zu welchem Zweck Mittel bereitgestellt werden, um eine übergeordnete Zielsetzung zu erreichen.

Ein konzeptionelles Grundgerüst für eine Jugendhilfeplanung im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurde im Amt für 
Jugend und Familie bereits erstellt und soll nach Absprache mit dem sozialwissenschaftlichen Institut Modus in der 
Steuerungsgruppe Sozialplanung vorgestellt werden. 
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Strategische  Ziele  der Teilplanung Erziehungshilfe n:
� Coburg - Die Familienstadt. Familienfreundlichkeit ist oberstes Ziel.
� Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für das Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien in 
Coburg.
� Unterstützung und Hilfe in Krisen und Belastungssituationen als wichtiger Bestandteil der Lebensqualität vieler 
Familien.
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Operative Ziele der Teilplanung Erziehungshilfen:
� Familien leben gern in Coburg und fühlen sich hier wohl. 
� Es gibt ausreichend Angebote der Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung sowie der 
Familienfreizeit und Familienerholung.
� Bei Hilfebedarf werden die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien unterstützt und erhalten Hilfen zur Stabilisierung 
ihrer Lebenssituationen.
� Es können passgenaue Hilfen eingesetzt werden, die für den Hilfeempfänger erfolgreich abschließen.
� Der Erfolg der Maßnahmen rechtfertigt den Ressourceneinsatz.



1. Kindertagesbetreuung Seite 26

Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren

2. Kommunale Jugendarbeit Seite 31

Gemeinwesenarbeit, Ferienbetreuung, Jugendforum

3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Seite 37

HaLT Evaluation, Elterntalk
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4. Jugendsozialarbeit Seite 41

Jugendsozialarbeit an Schulen

5. Hilfen zur Erziehung Seite 44

Ambulante Hilfen, Tätigkeitsstruktur ASD / Aufgabenfelder

6. Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaf t, Beistandschaft Seite 57

7. Das Kinderhaus der Stadt Coburg Seite 67

8. Bündnisbüro „Coburg – Die Familienstadt“ Seite 72

Familienkompass, Neubürgergutscheinheft
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Im laufenden Kalenderjahr 2010 wurden weitere 60 neugeschaffene Krippenplätze im Stadtgebiet Coburg in
Betrieb genommen:

1. Haus für das junge Kind – Bergwichtel e. V.
Die Kinderkrippe wurde als Neubau auf dem Gelände der Medau-Schule, Schloss Hohenfels, erstellt. Den Zuschlag für
den Bau dieser Kindertageseinrichtung erteilte der Jugendhilfesenat der Stadt Coburg im Rahmen des ersten
Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe der Trägerschaft für neue Krippenplätze in seiner Sitzung am 09.12.2008. Die
Einrichtung bietet 24 Plätze für Kinder von 0 – 3 Jahren. Die Kinder werden in 3 Gruppen mit jeweils 8 Kindern nach den
Grundsätzen der Montessori-Pädagogik betreut.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betrugen 638.080,00 €. Neben staatlichen Fördermitteln in Höhe von 462.900,00 €
und einem Eigenanteil des Trägers von 58.390,00 € beteiligte sich die Stadt Coburg noch mit einen Betrag von 116.790,00
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und einem Eigenanteil des Trägers von 58.390,00 € beteiligte sich die Stadt Coburg noch mit einen Betrag von 116.790,00
€ für diese Kindertagesstätte. Die Kinderkrippe nahm am 3. Mai 2010 den Betrieb auf. Die Eröffnungsfeier fand am 17. Juli
2010 statt.

2. Kinderkrippengruppe im Kindergarten Marienschule
Im Kindergarten Marienschule, Park 1, wurde durch den Umbau einer ehemaligen Wohnung im Obergeschoss des
Gebäudes eine neue Krippengruppe mit 12 Plätzen geschaffen. Der Zuschlag für die Neuschaffung dieser Plätze wurde
vom Jugendhilfesenat ebenfalls im ersten Ausschreibungsverfahren in der Sitzung am 09.12.2008 erteilt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betrugen 269.765,00 €. Neben der staatlichen Förderung in Höhe v. 155.100,00 €
und einem Eigenanteil des Trägers von 38.215,00 € betrug der städtische Zuschuss zu dieser Maßnahme 76.450,00 €.
Die Krippengruppe nahm zum Beginn des laufenden Kindergartenjahres, d.h. zum 1. September 2010, ihren Betrieb auf.
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3. Kinderkrippengruppe im Kinderhort LEO

Durch die Umgestaltung einer Hortgruppe zu einer Krippengruppe wurde im Kinderhort LEO, der sich inzwischen zum
Familienhaus LEO gewandelt hat, bereits die zweite Krippengruppe geschaffen. In der Gruppe werden 12 unter
Dreijährige nach den Grundsätzen der Reggio-Pädagogik betreut. Den Zuschlag für die Umwandlung dieser Plätze
erteilte der Jugendhilfesenat im zweiten Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von Krippenplätzen in seiner Sitzung
am 16.11.2009.

Die Gesamtkosten der Umwandlung betrugen 72.394,00 €. Neben den staatlichen Fördermitteln in Höhe von
42.900,00 € und dem Eigenanteil des Trägers von 9.831,00 € bezuschusste die Stadt Coburg die Maßnahme mit
19.663,00 €. Die Krippengruppe nahm am 1. September 2010 ihren Betrieb auf. Die Eröffnungsfeier fand am 20.
November 2010 statt.
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November 2010 statt.

4. Kinderkrippengruppe im Kindergarten Scheuerfeld

Im Kindergarten Scheuerfeld wurde eine der drei bestehenden Kindergartengruppen in eine Kinderkrippengruppe mit
12 Plätzen umgewandelt. Auch diese Umwandlung von Plätzen erhielt den Zuschlag im zweiten
Ausschreibungsverfahren durch den Jugendhilfesenat in der Sitzung am 16.11.2009.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen 144.396,00 €. Neben der staatlichen Förderung in Höhe von 87.000,00 €
und dem Eigenanteil des Trägers von 19.132,00 € bezuschusste die Stadt Coburg die Schaffung dieser Krippengruppe
mit 38.264,00 €. Die Krippe nahm am 1. September 2010 ihren Betrieb auf. Die Einweihung fand am 20. November
2010 statt.

��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�




5��4�����������������	����,��"
�5��4�����������������	����,��"
�5��4�����������������	����,��"
�5��4�����������������	����,��"
�

������ �� 6�����
������
������6�����
������
������6�����
������
������6�����
������
������

Darüber hinaus befinden sich derzeit noch 7 weitere Maßnahmen entweder bereits in der Phase der Bauausführung 
oder in der Planungsphase:

� Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe im Kindergarten Arche, Heimatring – 12 Plätze

� Anbau einer Krippengruppe an den bestehenden Kindergartengarten St. Marien durch Umgestaltung einer 
ehemaligen Wohnung – 12 Plätze

� Anbau von zwei Krippengruppen an den Kindergarten Tausendfüßler, Hutholzweg – 24 Plätze

� Umwandlung einer bestehenden Kindergarten- in eine Krippengruppe im Kindergarten Pfiffikus, Karl-Türk-
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� Umwandlung einer bestehenden Kindergarten- in eine Krippengruppe im Kindergarten Pfiffikus, Karl-Türk-
Straße – 12 Plätze

� Anbau einer Krippengruppe an den Waldorfkindergarten – 12 Plätze

� Umgestaltung einer ehemaligen Wohnung im Obergeschoss des Kindergartens Augustenstift zu einer 
Krippengruppe – 12 Plätze

� Neubau einer zweigruppigen Kinderkrippe durch den Verein Hilfe für das behinderte Kind – 24 Plätze
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Die Betreuungsquote für unter Dreijährige im Stadtgebiet Coburg, die zu Beginn des Jahres 2010 bei 32,9 % (mit
Tagespflege bei 35,5 %) lag, ist durch die neu geschaffenen Krippenplätze zum 01.09.2010 auf 42,6 % (mit Tagespflege
45,1 %) angestiegen.

Bundesweit betrug die Betreuungsquote im März 2010 lediglich 23,1 % (+2,7 Prozentpunkte gegenüber 2009).

Zum Stichtag 01.01.2010 wurden in allen Coburger Kindertageseinrichtungen insgesamt 994 Kinder im Alter von
3-6 Jahren betreut. Im Vorjahr waren es zum Vergleich 992 Kinder in diesem Altersbereich.

95,4 % der in Coburg betreuten Kinder kommen aus dem Stadtgebiet Coburg, 4,6 % stammen aus diversen
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95,4 % der in Coburg betreuten Kinder kommen aus dem Stadtgebiet Coburg, 4,6 % stammen aus diversen
Gemeinden der umliegenden Landkreise. Umgekehrt besuchten 9 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren aus dem
Stadtgebiet Coburg als Gastkinder Einrichtungen in den umliegenden Landkreisen.

Zum Stichtag 01.01.2010 sind im Stadtgebiet Coburg 1.299 Kindergartenplätze vorhanden. Bezüglich der beim
Einwohnermeldeamt gemeldeten 3 bis 6-jährigen Kinder errechnet sich eine Versorgungsquote von 109,6 %
(Vorjahr: 109,4 %).

Alle vorhandenen Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen – Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze – sind
komplett ausgelastet. Freie Plätze in Kindergärten werden mit unter dreijährigen Kindern belegt.
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Gemeinwesenarbeit in Coburg

Die Ansätze der Gemeinwesenarbeit in Coburg entwickelten sich bereits sehr früh im heutigen Kinder– und Jugend-
zentrum Wüstenahorn (KIJUZ), anfänglich noch unter dem Begriff Stadtteilarbeit. Die Einrichtungen der 
Gemeinwesenarbeit mit dem Schwerpunkt Kinder– und Jugendarbeit, die heute in Coburgs Stadtteilen zu finden sind, 
entstanden überwiegend in den 90er Jahren. Ziel hierbei war es, im Gegensatz zum heutigen KIJUZ, von Anfang an 
nachhaltige Strukturen der Kinder– und Jugendarbeit im Gemeinwesen aufzubauen und somit Kinder und Jugendliche zu 
motivieren, für ihr Lebensumfeld aktiv zu werden. Dies geschieht durch unterschiedlichste Angebote und durch die 
Möglichkeit, sich bei Bedarf bei Kontaktpersonen vor Ort Unterstützung zu holen.

Kommunale Jugendarbeit hat in diesem Arbeitsbereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit koordinierende und 

�	��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�


Kommunale Jugendarbeit hat in diesem Arbeitsbereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit koordinierende und 
planerische Funktion gem. § 79 SGB VIII.
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In Coburg gibt es derzeit folgende Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit:
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In Coburg besteht ein vielfältiges Ferienangebot, das von einer Vielzahl von freien und anerkannten Trägern in der 
Jugendarbeit durchgeführt wird. Diese Angebote so abzustimmen, dass für Eltern unter dem Aspekt der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ein durchgängiges, qualitativ hochwertiges Angebot der Kinderbetreuung in den 
Ferien besteht, ist Aufgabe der Kommunalen Jugendarbeit im Sinne des § 79 SGB VIII. Dies geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit freien Trägern. 

Kriterien für diese Angebote sind:
- Preisgünstige oder kostenfreie Plätze für finanziell schwache Familien
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- Preisgünstige oder kostenfreie Plätze für finanziell schwache Familien
- Flexible Betreuungsangebote, so dass für Familien eine kurzfristige und auch nur tageweise Inanspruchnahme in 

den Ferien möglich ist
- Umfangreiche Betreuungszeiten
- Kindgemäße Verpflegung
- Geeignetes Betreuungspersonal
- Einhaltung eines verbindlichen Betreuerschlüssels von 1:10
- Einhaltung der Vorgabe, wonach als Leitungsperson mindestens eine hauptberufliche pädagogische Kraft für 40 

Kinder erforderlich ist

Die anbietenden Träger machen nur in seltenen Fällen von der kompletten Unterstützung der Familien Gebrauch. 
In der Regel motivieren sie die Eltern einen Teilbetrag selbst zu finanzieren, sodass im Jahr 2010 von insgesamt 89 
bewilligten Zuschüssen 16 voll bezuschusst wurden.
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Runder Tisch Jugend
Der Runde Tisch Jugend ist Teil der Agenda 21 in Coburg und wurde auf Initiative von jungen Menschen im April 
2010 in Coburg gegründet. Der Runde Tisch gibt Jugendlichen in Coburg die Möglichkeit, sich aktiv am gesellschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen Geschehen in Coburg zu beteiligen und dieses zu gestalten. Der Runde Tisch Jugend 
ist ein Sprachrohr für die Coburger Jugend und bietet eine offene und unkomplizierte Möglichkeit eigene Ideen
einzubringen.

Beim Runden Tisch Jugend können junge Menschen aus Coburg ihre Vorstellungen zu Themen wie Freizeit, Integration,
Ausbildung, Sport, Familie und Schule gemeinsam formulieren und ihrer Stimme ein Gewicht geben. Der Runde Tisch
arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Das Plenum trifft sich in regelmäßigen Abständen. Dort werden von den Jugend-
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arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Das Plenum trifft sich in regelmäßigen Abständen. Dort werden von den Jugend-
lichen moderierte Ergebnisse aus den Kleingruppen diskutiert, neue Impulse seitens der Jugendlichen aufgenommen und
Termine und Aktionen koordiniert. In Kleingruppen wird vertiefend an verschiedenen Themen gearbeitet. 

Aktuelle Projekte des Runden Tisches sind:
� Generationen-Schachfeld im Josiasgarten in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus
� Open-Stage Abende im Jugendzentrum Domino, bei der junge Musiker die Gelegenheit haben, sich einem Publikum zu 

präsentieren, Bühnenerfahrung zu sammeln und sich mit anderen jungen Musikern zu vernetzen
� Aussprachetreffen mit der Polizei, nachdem vermehrt Beschwerden von Jugendlichen über eine gefühlt ungerechte 

Behandlung im Hofgarten beim Runden Tisch eingegangen waren. Durch das Treffen ermöglichte der Runde Tisch die 
Kommunikation zwischen betroffenen Jugendlichen und den Behörden und beugte so Frust unter den Jugendlichen vor
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Ein gewählter Sprecher des Runden Tisches ist im Sprecherrat der Agenda 21 vertreten. Aus diesem Gremium können 
Anträge an den Stadtrat gestellt werden. Mit einem „Paten“ aus dem Amt für Jugend und Familie wird die Arbeit des 
Runden Tisches unterstützt.
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Hart am Limit (HaLT)

Folgende Pressemeldungen lassen uns immer wieder au fschrecken:
� „Trinken bis der Arzt kommt“  (Süddeutsche 6.5.2008)
� „Studie: Rausch mit 15“ (CT 12.10.2010)
� „Neben Bamberg liegen weitere bayerische Städte weit vorne, wenn es um volltrunkene Jugendliche geht“ (CT 9.4.2010)
� „In der Gewalt des Alkohols: Weil betrunkene Jugendliche oft Straftaten verüben, sollen Tankstellen nichts  

Hochprozentiges mehr verkaufen“ (Süddeutsche Zeitung Nr.62)
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Dagegen stehen:
� „Hart am Limit – laufen statt saufen“ (CT 29.03.2009)
� „Im Steinweg heißt es jetzt:“ HaLT, wir schauen hin!“ (NP 29.05.2009)
� „Kultur des Hinsehens ist gefragt – Alkoholmissbrauch nimmt selbst bei Kindern zu“ (NP 5.10.2010)
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HaLT
Die beiden Bausteine von HaLT:

Proaktiver Bereich – auf der kommunalen Ebene

Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit für den Jugendschutz und striktes Einhalten der gesetzlichen Vorgaben

Reaktiver Bereich – auf der individuellen Ebene

Besuch von jugendlichen Komatrinkern schon am Krankenbett mit Risiko-Check und weiteren Gruppenangeboten sowie 
Elternarbeit wurden auch im Jahr 2010 intensiv umgesetzt.
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Im proaktiven Bereich wurden unter anderem folgenden  Maßnahmen durchgeführt:

� Vorstellung von HaLT im Arbeitskreis Stadt und Landkreis gegen Drogen

� HaLT-Vorträge an verschiedenen Schulen 

� Aufführung des Theaterstücks „Limit“

� HaLT-Vortrag bei der Polizei

� Elterngruppengespräch „Klartext reden“

� Teilnahme am Kinderfest „Ein Tag für Kinder“

� Vortrag über HaLT bei den Wirtschaftstagen der Sparkasse Coburg – Lichtenfels
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HaLT
Neben diesen aktiven öffentlichen Auftritten für HaLT, bei dem auch etliche Spendengelder für die Arbeit mit HaLT von 
Firmen und Einzelpersonen dem Projekt zuflossen, war HaLT auch mit eigenen Mitteln in der Öffentlichkeit vertreten:

� HaLT-Homepage

� Plakate

� Giveaways wie Schlüsselanhänger oder Pfefferminz

� Eigene Presseberichte
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Im  reaktiven Bereich wurden im Jahr 2010 insgesamt 22 Kinder und Jugendliche durch HaLT-Mitarbeiter begleitet.

Davon haben 19 an einem Brückengespräch teilgenommen. Es gab mit 15 Eltern ein intensives Beratungsgespräch. Mit 
aufgefallenen Kindern und Jugendlichen wurden 2 Gruppenangebote mit einem Risiko-Check durchgeführt.

Uns ist bewusst, dass mit dem Projekt HaLT der übermäßige Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen nicht 
vollständig unterbunden werden kann, jedoch erreichen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit fast alle Kinder in der Schule und 
mit dem reaktiven Teil alle Jugendlichen, die ins Klinikum Coburg eingewiesen werden.
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Interaktives Theater zum Thema Koma-Saufen / Limit
Das Trinkverhalten von Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Während junge Menschen früher 
regelmäßig Alkohol konsumiert haben, trinken Jugendliche heute insgesamt weniger, dafür aber umso exzessiver. In 
Zusammenarbeit mit der landesweiten Kampagne HaLT des Bayerischen Gesundheits-Ministeriums und im Auftrag des 
Jugendamtes des Landratsamts Coburg haben wir ein theaterpädagogisches Stück für Jugendliche zum Thema Koma-
Saufen entwickelt.

Inhalt

Nina und Basti gehen auf eine Party und wollen Spaß haben. 
Während Nina die Party in vollen Zügen genießen kann, tut Basti 
sich schwer, locker zu werden. Aus diesem Grund bleibt es bei 
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sich schwer, locker zu werden. Aus diesem Grund bleibt es bei 
ihm nicht nur bei Bier, sondern er nimmt auch ein paar harte Drinks 
zu sich. Doch dadurch gestaltet sich der Abend auch nicht einfacher 
und die beiden Kids geraten immer öfter aneinander. Richtig kritisch 
wird es erst, als auch noch Ninas Ex auftaucht. Jetzt gehen bei Basti 
die Lichter aus. Frustsaufen ist angesagt...

Im interaktiven Teil werden die Schüler aufgefordert, ihre Sicht der Dinge einzubringen und die dargestellte Geschichte 
kritisch zu hinterfragen. Im intimen Rahmen des Klassenzimmers können auch problemlos eigene Erfahrungen in die 
Diskussion mit eingebracht werden. Die Anwesenheit eines Klassenlehrers ist unbedingt erforderlich, damit das angerissene 
Thema anschließend vertieft und nachbereitet werden kann.
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Der Freistaat Bayern beabsichtigt mit seinem Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“ einen flächendeckenden 
Einsatz von Sozialpädagogen an Schulen zu ermöglichen. Mit der Anteilsfinanzierung einer Fachkraft  sind genaue 
Vorgaben verbunden, um die Fachkraft im Sinne des § 13  SGB VIII  effektiv einzusetzen.

� JaS leistet schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort

� ist die intensivste Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe
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� arbeitet an den Schnittstellen zwischen Familie – Schule – Berufseinmündung und Sozialraum

Situation in Coburg:

Mit Schreiben vom 14.01.2008 beantragt der Vorsitzende der CSB-Stadtratsfraktion, Christian Müller, namens seiner 
Fraktion, dass die Verwaltung beauftragt wird, eine Gesamtkonzeption zu erarbeiten, die in allen Schularten flächen-
deckend eine „Jugendsozialarbeit an Schulen“ zum Inhalt hat und dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung 
vorzulegen sei. 
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Folgender Sachstand ergibt sich für Coburger Schulen:

An beiden Hauptschulen gibt es eine Regelförderung im Rahmen des staatlichen Förderprogramms „JaS“:

Rückertschule

Projektbeginn im Schuljahr 1999/2000, damals noch mit Hilfe von ESF-Mitteln, staatliche Förderung seit Oktober 2003; 
Träger: Diakonisches Werk Coburg 
Haushaltsansatz 2010: 35.165 €
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Heiligkreuzschule

Projektbeginn im Schuljahr 2002/2003, damals möglich durch das aus Bundesmitteln co-finanzierte XENOS-Projekt 
der EJOTT; staatliche Förderung seit September 2008; Träger EJOTT

Haushaltsansatz 2010: 33.550 €

Förderzentrum Heinrich-Schaumberger-Schule

„JaS“ ist ab dem Schuljahr 2009/2010 in Kooperation mit dem Landkreis eingeführt worden; 
Haushaltsansatz 2010: 10.500 €
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Durch den Einsatz von Sozialpädagogen an den genannten Schulen  konnten Einzelfallhilfen frühzeitig begonnen und 
somit oftmals teurere Maßnahmen verhindert werden.

Die Anzahl der Schulverweigerer ist an allen Schulen deutlich zurückgegangen.

Das Schulklima wurde durch Maßnahmen von JaS wesentlich verbessert.
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Das Amt für Jugend und Familie prüft zur Zeit den Einsatz von Sozialpädagogen ( JaS) an Grundschulen  und an den 
Staatlichen Berufsschulen, um so früh wie möglich Kindern, Jugendlichen  und Familien die notwendige Unterstützungen 
anzubieten, damit größere und kostenintensivere Problemlagen gar nicht erst entstehen.
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Unter dem Stichwort Hilfen zur Erziehung stößt man bei den meisten Jugendämtern, auch im Amt für Jugend und 
Familie der Stadt Coburg, auf den Allgemeinen Sozialen Dienst, kurz ASD genannt.
Der ASD, vieler Orts auch als Herzstück des Jugendamtes bezeichnet, ist ein sehr komplexer Dienst, der zentrale 
Aufgaben aus der Jugendhilfe wahrnimmt. 
Er ist Ansprechpartner für Eltern und Kinder in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und 
der Familie. Die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD sind in den letzten Jahren stetig 
gewachsen. 
Einerseits müssen Förder-, Beratungs- und Unterstützungs- sowie Hilfsangebote ständig neu konzipiert und vorgehalten 
werden, andererseits muss der ASD im Rahmen seines staatlich zugewiesenen Wächteramtes die Garantenpflicht und 
damit den Kinderschutz gewährleisten. 
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damit den Kinderschutz gewährleisten. 

Die Funktion des ASD zwischen Hilfe und Kontrolle stellt enorme Ansprüche an die fachliche und persönliche 
Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Der sich rasch vollziehende gesellschaftliche Wandel mit seinen scheinbar unlösbaren Problemen  wie

- der Zunahme von so genannten „Multiproblemfamilien“
- einer steigenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen, welche Sozialhilfe beziehen
- hohen Trennungs- und Scheidungsraten mit all den bekannten Folgeproblemen
- sichtbaren und unsichtbaren Phänomenen von Aggression, Gewalt und Verwahrlosung

stellen hoch komplexe Anforderungen an den einzelnen Sozialarbeiter.
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Hier gilt es die innere Dynamik dieser vielschichtigen Probleme zu erkennen, nachzuvollziehen und 
gleichzeitig geeignete Handlungsstrategien mit den Betreffenden, d. h. Kindern und Jugendlichen und ihren Familien, 
zu entwickeln. Dabei sind Kommunikationskompetenzen, sozialpädagogisches Fallverstehen sowie Krisen- und 
Konfliktmanagement gefordert.

Das Amt für Jugend und Familie wird im Rahmen von Hilfen zur Erziehung im ambulanten, 
teilstationären und stationären Bereich für Menschen mit erzieherischem Bedarf tätig.

Hier arbeiten die Sozialpädagogen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und die 
Verwaltungsfachkräfte der wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) eng zusammen.
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De ASD stellt den Hilfebedarf, die Einleitung und die Begleitung der Hilfe im pädagogischen Bereich 
sicher und ist während des gesamten Hilfeverfahrens für den Fall verantwortlich (Hilfeplan § 36 SGB VIII).

Die Mitarbeiter der WJH sind für die Kostenabwicklung und Bescheiderstellung, die der Fallverlauf 
erfordert, zuständig.
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Was muss man sich unter ambulanten Hilfen vorstelle n?

Ambulante Hilfen sind Hilfsangebote der Jugendhilfe, die  innerhalb der Familie oder des einzelnen Menschen mit 
einem festgelegten Stundenkontingent in seinem Lebensumfeld eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich in ihrer 
Intensität und Ausgestaltung. 

Während ein Erziehungsbeistand einen einzelnen Jugendlichen in seinem Lebensalltag anspricht und aufsucht, 
konzentriert sich ein therapeutisches Hilfsangebot meist auf ein Thema und arbeitet daran zielorientiert in einer 
Beratungsstelle oder therapeutischen Praxis.

Im Folgenden werden die Kernaufgaben des ASD sowie die ambulanten Hilfen jeweils in einem eigenen Schaubild 
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Im Folgenden werden die Kernaufgaben des ASD sowie die ambulanten Hilfen jeweils in einem eigenen Schaubild 
dargestellt. 

Des Weiteren werden die gesetzlichen Grundlagen dafür aufgezeigt und zur Erläuterung ein Beispielfall dargestellt.
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Aufgabenfelder des ASD
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Wahrnehmung des Schutzauftrages § 8a SGB VIII

� Wahrnehmung des Wächteramtes und Sicherung der Garantenstellung
� Abwendung von Kindswohlgefährdungen
� Annahme und Bearbeitung von Gefährdungshinweisen
� Sofortiger Hausbesuch durch zwei Sozialarbeiter/innen
� Bei bestätigter Kindswohlgefährdung ist nach der ersten Intervention (z.B. das Gericht informieren) eine
Fachkräftekonferenz einzuberufen
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Fachkräftekonferenz einzuberufen
� Falldokumentation

Hilfen zur Erziehung

� Zugeschnittene Hilfen durch pädagogische Unterstützung: Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische
Familienhilfe, Heilpädagogische Tagesstätte usw.
� Die Zielsetzungen und die Dauer werden nach dem Hilfeplanverfahren festgesetzt und gesteuert
� Stationäre Maßnahmen auf Antrag oder Gerichtsentscheidung (§1666 BGB)
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Allgemeine Beratung
� Beratung in Erziehungs- und Familienfragen
� Krisenintervention
� Vermittlung an weiterführende Stellen, wie z.B. Erziehungsberatung, Suchtberatung, Schuldnerberatung, Jobcenter 

usw.
� Beratung ausländischer Mitbürger und Verfassen von Stellungnahmen für die Ausländerbehörde

Vernetzungsarbeit
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� Teilnahme und Mitwirkung an Arbeitskreisen (psychosozialer Arbeitskreis, Aktion Sterntaler, Kooperationstreffen 
familiengerichtliches Verfahren, Soziale Stadt u.v.m.)

� Weitere Organisationen: z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, JVA, Polizei, Jobcenter, Beratungsstellen,
Suchtberatung, usw.

Familiengerichtshilfe
� Beratung bei Trennung und Scheidung
� Durchführung von Mediation und Vermittlung
� Vormundschaftsgerichtshilfe
� Mitwirkung im Gerichtsverfahren (Zusammenarbeit mit diversen Beratungsstellen, Anwälten, Gutachtern, usw.
� Erstellen gutachterlicher Stellungnahmen



Jugendgerichtshilfe
� Beratung und Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen / Heranwachsenden vor und während der 

Gerichtsverhandlung
� Erstellen eines psychosozialen Jugendgerichtshilfeberichts aufgrund von Gesprächen, Hausbesuchen (evtl. Haft-

besuchen) und Aktenstudien
� Teilnahme und Mitwirkung an der Hauptverhandlung sowie Erarbeitung eines Ahndungsvorschlags
� Nachbetreuung (Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen, wie KorA, GeRI oder STM über Hilfeplanung)
� Präventionsarbeiten (u.a. Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Sozialen Arbeit an Schulen, Schulpsychologen)
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Administrative/verwaltungsinterne Aufgaben
� Teamabsprachen, Fallkonferenzen, Intervision und Supervision
� Detaillierte Dokumentation

Praktikantenausbildung
� Anleitung und Ausbildung von StudentInnen gem. der Richtlinien der einzelnen Fachhochschulen und Universitäten

Weitere Aufgaben
� Konzeptionelle Ausarbeitung bzw. Mitgestaltung von Projekten
� Sozialpädagogische Begleitung des Sambafestivals im Hofgarten
� Netzwerkarbeit
� Kooperation mit Jugendhilfepartnern wie z.B. Fachberatungsstellen, Kinderärzten, Schulen, Kindergärten, Hebammen 

etc.
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Die Rechtsgrundlage für die Gewährung ambulanter erzieherischer Hilfen ist der § 27 SGB VIII in Verbindung mit den 
speziellen Regelungen der §§ 30, 31, 35a und 41 SGB VIII.

Fallbeispiel

Erstkontakt:
Meldung über die Kinderklinik Coburg mit der Mitteilung über ein 4-jähriges Kind, dass zum dritten Mal innerhalb
kürzester Zeit auf der Intensivstation notfallbehandelt werden musste.
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Hintergrund:
Das vierjährige Kind litt unter Asthmaanfällen. Die alkoholkranke Kindsmutter sollte die Versorgung vormittags
übernehmen, da der Kindsvater einer Maßnahme vom Jobcenter nachgegangen ist. Die Familie war dem Amt für
Jugend und Familie bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt.

Parallel wurde der Mitarbeiter des Amtes für Jugend und Familie durch die Polizeiinspektion informiert, dass es einen
Wohnungsbrand, der durch das Kind ausgelöst wurde (durch das Feuerzeug der Mutter), gegeben hat. Die
Kindsmutter hatte um 14.00 Uhr kurz nach der Brandzeit einen Alkoholpegel von 2,16 Promille.



Aufsuchen der Familie im Krankenhaus:

Die zwei Mitarbeiter des Amtes für Jugend und Familie erhielten durch die Ärzte die vertiefende Information, dass das Kind
bereits drei Mal wegen akuter Atemnot fast gestorben wäre, wenn nicht jeweils Dritte den Notarzt alarmiert hätten.

Da eine offensichtliche Alkoholerkrankung vorlag und beide Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht befähigt waren das Wohl des
Kindes zu sichern, wurde mit den Eltern eine vorübergehende Fremdunterbringung beschlossen.

Verlauf der Hilfe:
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Nachdem die Eltern sich anwaltlich haben vertreten lassen, war der Wunsch der Eltern eine sofortige Rückführung des
Kindes in den Haushalt. Somit war ein Gerichtsverfahren unausweichlich.

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wurde vorübergehend auf das Amt für Jugend und Familie übertragen, bis die Mutter
eine Alkoholtherapie erfolgreich abgeschlossen hat. In dieser Zeit wurde eine intensive Elternarbeit geleistet, mit dem Ziel
der Rückführung.

Der erste Therapieversuch scheiterte, so dass die Mutter in eine soziotherapeutische Einrichtung (langfristig) verwiesen 
wurde. Zum damaligen Zeitpunkt wurde der Mutter die Erziehungsfähigkeit von den zuständigen Therapeuten 
abgesprochen. 
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Diese zweite Therapie schloss die Kindsmutter nach wenigen Monaten erfolgreich ab, so dass eine Rückführung des
Kindes stufenweise, unter der Begleitung einer sozialpädagogischen Familienhilfe, erfolgen konnte.

Die ambulante Hilfe unterstützte die Familie über zwei Jahre. Im November 2010 konnte auch diese Maßnahme
erfolgreich beendet werden. Störungsbilder beim Kind (sexualisiertes Verhalten, Asthmaanfälle) konnten deutlich
gemindert werden. Die Mutter ist seit der zweiten Therapie trockene Alkoholikerin und wieder fest mit dem Kindsvater
liiert.

In diesem Beispiel wird noch einmal die strategische Bedeutung des ASD deutlich :
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In diesem Beispiel wird noch einmal die strategische Bedeutung des ASD deutlich :

Die fallführenden Fachkräfte des ASD entscheiden über den erzieherischen Bedarf im Einzelfall, sie steuern die
Hilfeplanung und die Wahl des Hilfe-Settings. Der ASD ist der zentrale Akteur in der Steuerung der Hilfen zur
Erziehung.

Diese strategische Bedeutung des ASD wird dadurch dokumentiert, dass das Volumen, das ein einzelner ASD-
Mitarbeiter pro Jahr bewegt, im Mittel rund 865.000 Euro beträgt
(Quelle: Kennzahlenvergleich November 2007, con-sens Hamburg)
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Deshalb möchten wir jetzt in einer Gegenüberstellung aufzeigen, wie kostenintensiv so eine Maßnahme sein kann, 
wenn ein intensive Beratung und Begleitung durch den ASD nicht möglich ist, z.B. durch zu wenig 
Personalressourcen:
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Der volkswirtschaftliche Nutzen dieses erfolgreichen Falles ist selbsterklärend.

Die Kosten sind sicherlich bei unseren Entscheidungen nicht handlungsleitend. Andererseits sollen diese schon einmal 
verdeutlicht werden, da vielen Menschen bestimmt nicht bekannt ist, wie viel Jugendhilfeleistungen wirklich kosten. 

Im Zuge der angespannten Finanzlage von Ländern und Kommunen erhöht sich der Kostendruck bei der Erbringung 
oder Bewilligung von sozialen Dienstleistungen immer mehr und erleichtert nicht gerade die Entscheidung für den 
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oder Bewilligung von sozialen Dienstleistungen immer mehr und erleichtert nicht gerade die Entscheidung für den 
einzelnen Sozialarbeiter. Der ASD hat zugleich die Qualität und die Umsetzung von Rechtsansprüchen, insbesondere bei 
den erzieherischen Hilfen, zu sichern und gerät durch den Kostendruck nicht selten unter einen erheblichen 
Legitimationsdruck.

Er soll Effizienz, Effektivität und Qualität der eingesetzten Mittel nachweisen. Das ist nicht immer in allen Fällen möglich.
Der Erfolg einer Hilfeleistung ist immer erst nach dem Einsatz der Mittel festzustellen.
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Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten, bei der Vaters chaftsfeststellung, sowie in der Beistandschaft 
- ein zentrales Hilfeangebot „besonderer Art“ im Spannu ngsfeld  der elterlichen Interessen.

Neben den „klassischen“ Jugendhilfeleistungen, z.B. ambulanten Betreuungsmaßnahmen oder stationären
Fremdunterbringungen, die in der Regel erhebliche öffentliche Transferleistungen verursachen, bietet das Amt für
Jugend und Familie mit „Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten / bei der Vaterschaftsfeststellung“ und mit der
„Beistandschaft“ - als Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII ein umfassendes, kostenfreies Paket „besonderer“
Beratungs- und Unterstützungsleistungen für alleinerziehende Elternteile, unverheiratete Mütter und auch für junge
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Beratungs- und Unterstützungsleistungen für alleinerziehende Elternteile, unverheiratete Mütter und auch für junge
Volljährige an, das von den Adressatinnen und Adressaten zunehmend in Anspruch genommen wird:

Das in §§ 18 und 52a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) geregelte Beratungs- und Unterstützungsangebot und die
Beistandschaft nach §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unterscheiden sich grundlegend
von anderen Jugendhilfeleistungen, da hierdurch in erster Linie professionelle Hilfe bei der Geltendmachung eigener
zivilrechtlicher Ansprüche der Klienten gewährt wird und demnach auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf den
öffentlichen Haushalt auftreten. Eine zügige Klärung von ggf. strittigen Abstammungs- und Unterhaltsfragen führt
allerdings in vielen Fällen zu einer mittelbaren Entlastung öffentlicher Leistungsträger, z.B. nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) oder dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), da Unterhaltszahlungen der Eltern stets
vorrangig zu entrichten sind und staatliche oder kommunale Sozialleistungen in der Regel nur subsidiär erbracht
werden.
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Die Klärung der Abstammung eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, stellt schließlich ein
existenzielles Grundbedürfnis dar, durch das Unterhaltsansprüche und alle weiteren rechtlichen Beziehungen im
Vater-Kind-Verhältnis überhaupt erst wirksam begründet werden. Da außerehelich geborene Kinder nicht selten
eher flüchtigen Bekanntschaften ihrer Eltern entstammen und freiwillige Vaterschaftsanerkenntnisse unter diesen
Umständen oftmals nicht zustande kommen, kommt der Beratung und Unterstützung nach § 52a SGB VIII sowie
insbesondere der Beistandschaft zentrale Bedeutung bei der Konstituierung elementarer Statusrechte des Kindes zu.
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Das Beratungs- und Unterstützungsangebot umfasst neben der eigentlichen Klärung von Unterhalts- bzw.
Abstammungsfragen auch allgemeine Beratung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.
Eine klare Trennung zwischen sorge-, umgangs- und unterhaltsrechtlichen Fragen ist zwar rechtlich geboten, in der
Praxis oft jedoch kaum möglich. Daher kommt diesem Dienstleistungsbereich des Amtes für Jugend und Familie mit
seinem zunächst relativ niederschwelligen Hilfeangebot letztendlich auch eine wichtige Brückenfunktion zu diversen
anderen Angeboten der Jugendhilfe, die z.B. vom Allgemeinen Sozialen Dienst durchgeführt oder vermittelt werden,
zu.
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Der Arbeitsbereich „Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten und bei der Vaterschaftsfeststellung / Beistandschaft“ des 
Amtes für Jugend und Familie bietet alleinerziehenden Elternteilen bzw. jungen Volljährigen im Einzelnen folgende Hilfen 
an:

Beratungs- und Unterstützungsangebot gem. § 18 SGB VIII:
� Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder

Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes / Jugendlichen
� Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter bei der Geltendmachung ihrer eigenen

Ansprüche auf Betreuungsunterhalt nach § 1615l BGB
� Beratung nicht mit dem anderen Elternteil verheirateter Mütter oder Väter über die Abgabe der Sorgeerklärung
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(allgemeine) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (in Abstimmung und Koordination
mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst)

� Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bei der Geltendmachung
ihrer Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüche

Beratungs- und Unterstützungsangebot gem. § 52a SGB VIII
� obligatorische Information der nicht mit dem Vater verheirateten Mütter über
� die Bedeutung und die Möglichkeiten der Vaterschaftsfeststellung
� die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
� die Möglichkeit der Einrichtung einer Beistandschaft und ihrer Rechtsfolgen
� die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge
� unmittelbar nach Geburt des Kindes
� Bei Bedarf Unterstützung nicht mit dem Vater verheirateter Mütter bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der

(erstmaligen) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes
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Beistandschaft gem. §§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff BGB
� auf Antrag alleinerziehender Elternteile (oder eines nach § 1776 BGB berufenen Vormunds)
� Wirkungskreis im Umfang der Antragstellung:
� Feststellung der Vaterschaft und/oder
� Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes und die Verfügung über diese Ansprüche
� gesetzliche Vertretung des Kindes durch den Beistand im Umfang des Wirkungskreises, jedoch kein Ausschluss

der gesetzlichen Vertretung des Antrag stellenden Elternteils (Ausnahme: gerichtliche Prozessvertretung, § 234
FamFG, § 53a ZPO)
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� wesentliche Aufgabenschwerpunkte des Beistands (nach jeweiligem Wirkungskreis und individuellen
Fallumständen stark variierend):

� Ermittlungen zu Identität und Aufenthalt mutmaßlicher Väter / Unterhaltspflichtiger
� Herbeiführung freiwilliger Vaterschaftsanerkenntnisse
� Durchführung gerichtlicher Vaterschaftsfeststellungen bei umfassender prozessualer Vertretung des Kindes
� Überprüfung der wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse von Unterhaltspflichtigen als Maßstab ihrer

Leistungsfähigkeit / Berechnung von Unterhaltsansprüchen
� Erwirkung freiwillig erstellter Unterhaltstitel
� Durchführung gerichtlicher Verfahren zur Unterhaltsfestsetzung bei umfassender prozessualer Vertretung

des Kindes
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� insbesondere in streitigen Unterhaltsangelegenheiten/-verfahren umfangreiche schriftliche
� Korrespondenz mit dem Unterhaltspflichtigen, mit dem Rechtsanwalt der Gegenpartei und/oder mit dem Familiengericht
� buchungsmäßige Abwicklung der Unterhaltszahlungen
� Regelung und Abstimmung von Zahlungsmodalitäten mit Unterhaltspflichtigen, z.B. in Form von Vermittlungsgesprächen
� Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (z.B. Lohnpfändungen) u.ä.
� Erstattung von Strafanzeigen wegen Unterhaltspflichtverletzung als „ultima ratio“
� laufende Information des Antrag stellenden Elternteils, der in wichtige Entscheidungen grundsätzlich miteinzubeziehen

ist, jedoch kein Weisungsrecht gegenüber dem Beistand besitzt.
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Beratung und Unterstützung gem. §§ 18 und 52a SGB VIII einerseits und die Beistandschaft gem. §§ 55, 56 SGB VIII,
§§ 1712 ff BGB andererseits sind - bei kontinuierlich steigender Nachfrage von Beratungsleistungen - nach Ziel und
Arbeitsaufwand grundsätzlich als gleichwertig zu betrachten. In der Regel ist das Amt für Jugend und Familie daher
zunächst bemüht, abstammungs- oder unterhaltsrechtliche Problemkonstellationen auf dem niederschwelligeren Beratungs-
und Unterstützungswege aufzulösen und den ratsuchenden Elternteil im Sinne einer nachhaltigen Stärkung der
Elternautonomie gleichzeitig zu befähigen, die Ansprüche seines Kindes mittelfristig eigenverantwortlich zu regeln und auch
durchzusetzen.

Ist im - leider nicht seltenen - Einzelfall abzusehen, dass ein Anspruch auf Vaterschaftsfeststellung oder Kindesunterhalt
ausschließlich auf dem Gerichtsweg durchgesetzt werden kann oder Unterhaltsansprüche langfristig nur unter permanenter
Überwachung oder mit Zwangsmaßnahmen realisierbar sind, wird den anspruchsberechtigten Elternteilen zu gegebener Zeit
empfohlen, eine Beistandschaft einzurichten, die dem Amt für Jugend und Familie erst umfassenden Handlungsspielraum in
Form gesetzlicher und prozessualer Vertretungsmacht und fortdauernder verantwortlicher Fallbegleitung einräumt.
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Eine einmal eingerichtete Beistandschaft endet in der Regel erst mit Eintritt der Volljährigkeit des Kindes. Die Anzahl der
Beistandschaften, die auf Verlangen der Mutter oder des Vaters enden, ist verschwindend gering. Die einseitige
Beendigung einer Beistandschaft durch das Jugendamt ist nicht möglich.

Eine gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche auf Betreuungsunterhalt alleinerziehender Elternteile nach § 1615l BGB
oder auf Zahlung von Volljährigenunterhalt ist dem Jugendamt indes nicht möglich. Während im Rahmen der Beratung
und Unterstützung von hier aus noch Vorarbeiten und vorbereitende Maßnahmen möglich sind, hätte der Elternteil bzw.
der Heranwachsende seine Unterhaltsforderungen mit anwaltlicher Unterstützung anschließend selbst gerichtlich geltend
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zu machen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Gerichts- und Rechtsanwaltskosten hierbei im Rahmen der
Verfahrenskostenhilfe auf Antrag von der Gerichtskasse übernommen.

Charakteristisch für die Beratungs-/Unterstützungsarbeit nach §§ 18, 52a SGB VIII und für die Bemühungen des
Beistands ist ein, mehr oder weniger stark ausgeprägtes, permanentes Spannungsfeld, in dem die zuständigen
SachbearbeiterInnen inmitten der, häufig auch nach Jahren immer noch hochemotionalen, Auseinandersetzungen beider
Elternteile regelmäßig „navigieren“ müssen. Ein „Sieg“ für die Mutter wird von beiden Betroffenen fast zwangsläufig als
„Niederlage“ für den Vater aufgefasst und umgekehrt. Der Umgang mit den oft diametral auseinanderlaufenden Interessen
der Eltern verlangt den MitarbeiterInnen (trotz klarer Auftragslage zu Gunsten des Hilfe suchenden alleinerziehenden
Elternteils) ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, an Verhandlungs- und vor allem ausgleichendem Vermittlungsgeschick
ab, ohne das eine erfolgreiche Arbeit in diesem besonderen Tätigkeitsfeld auf Dauer kaum möglich wäre.
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Häufig ergeben sich zudem aus zunächst scheinbar einfachen Sachverhalten oder Anfragen bei näherer Betrachtung
multiple soziale Problemkonstellationen unseres Klientels, mit denen sich die SachbearbeiterInnen unerwartet
konfrontiert sehen. Plötzlich auftretende Krisenszenarien fordern von den MitarbeiterInnen neben fundierten Kenntnissen
im Familien- und Unterhaltsrecht, die sicher und kompetent anzuwenden sind, Basiskenntnisse in vielen anderen
Rechtsbereichen, insbesondere im Sozialleistungsrecht, sowie ein hohes Maß an Flexibilität und auch Kreativität.

Abschließend sei anhand einer zwar konstruiert wirkenden, jedoch durchaus realistischen, Alltagssituation
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anschaulich dargestellt, wie vielschichtig die Tätigkeit en des Beraters/Unterstützers bzw. des Beistands im
Jugendamt sind und wie schnell ein vermeintlich einfacher K lientenkontakt in ein umfassendes
Kriseninterventionsgespräch münden kann:

Die hochschwangere Frau A. spricht mit Herrn B. bei Sachbearbeiterin C. im Jugendamt Jugendamt vor, um sich 
gemeinsam über die Modalitäten der Vaterschaftsanerkennung informieren zu lassen. Herr B. beabsichtigt, die 
Vaterschaft noch vor Geburt des gemeinsamen Kindes mit Zustimmung der Mutter anzuerkennen. Außerdem erwägen 
die werdenden Eltern ab Geburt die elterliche Sorge gemeinsam ausüben und möchten dem Kind unbedingt den 
Familiennamen des Vaters erteilen. Letztendlich sollen noch einvernehmlich Unterhaltsfragen geklärt werden. 
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Aus dieser zunächst völlig entspannt und recht unproblematisch erscheinenden Situation heraus ergeben sich mit
fortschreitender Gesprächsdauer jedoch vielfältige Problemstellungen:

Frau A. - bei anhängigem Scheidungsverfahren in Trennung lebend - ist im achten Monat schwanger und bezieht
Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter. Der berufstätige Herr B. ist geschieden und Vater eines bei der Mutter
lebenden Kindes aus seiner früheren Ehe. Bei der Ausübung des Umgangs zwischen Vater und Kind treten erhebliche
Probleme auf.
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Von Sachbearbeiterin C. erfährt Frau A. , dass zunächst kraft Gesetzes noch ihr getrennt lebender Ehemann zwingend
als Vater des ungeborenen Kindes gelten werde, da ihre Ehe bis zur Geburt unmöglich rechtskräftig geschieden sein
könne. Frau A. und Herr B. sind hierüber äußerst konsterniert und empört, da der Ehemann von Frau A. mit dem Kind
doch überhaupt nichts zu tun habe! Von Sachbearbeiterin C. über ein „Qualifiziertes Vaterschaftsanerkenntnis“ mit
Zustimmung des Ehemannes nach § 1599 Abs. 2 BGB informiert, geraten die beiden Klienten endgültig in Rage: Es
könne doch nicht angehen, dass Herr B. , der vorbehaltlos zu seinem Kind stehe, auch bei vorherigem
Vaterschaftsanerkenntnis erst mit der Rechtskraft des Scheidungsurteils von Frau A. rechtswirksam als Vater feststehe.
Es sei wieder einmal typisch deutsch, einen so klaren Sachverhalt derart unnötig zu komplizieren.

Nachdem die Emotionen einigermaßen abgekühlt sind, ergreift wiederum Herr B. das Wort und bittet Sachbearbeiterin
C. , ihm dann wenigstens dabei behilflich zu sein, sein Kind aus erster Ehe regelmäßig zu sehen. Seine geschiedene
Ehefrau weigere sich konsequent, ihm eine regelmäßige Wahrnehmung des Umgangsrechtes einzuräumen. Aber
langsam wundere ihn gar nichts mehr, da der deutsche Staat offensichtlich nicht daran interessiert sei, auch Vätern zu
ihrem Recht zu verhelfen.
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Die Sachbearbeiterin hat nun die Aufgabe, die Klienten zu beruhigen und in sachlicher, verständlicher und
einfühlsamer Beratung über die komplexen rechtlichen Sachverhalte - die komplizierte abstammungs- , unterhalts- ,
sozial- , sorge- , umgangs- und namensrechtliche Fragen tangieren - zu informieren. Auf dieser Grundlage sind die
konkreten Rechtswirkungen auf die Beteiligten darzulegen und zielführende Lösungswege aufzuzeigen.

Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass den Klienten nahegelegt würde, zunächst die Vaterschaftsanerkennung und
die Zustimmung der Mutter im Amt für Jugend und Familie beurkunden zu lassen. Anschließend wäre der Ehemann
der Mutter - erforderlichenfalls mit Unterstützung des Jugendamtes - aufzufordern, seine obligatorische
Zustimmungserklärung ebenfalls in urkundlicher Form abzugeben. Da die Rechtskraft der Scheidung der Mutter
unabdingbare Voraussetzung für den Ausschluss der (Schein-)Vaterschaft des bisherigen Ehemannes sowie für die
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unabdingbare Voraussetzung für den Ausschluss der (Schein-)Vaterschaft des bisherigen Ehemannes sowie für die
Wirksamkeit des Anerkenntnisses durch den leiblichen Vater ist, hätte die Mutter das rechtskräftige Scheidungsurteil
von sich aus alsbald möglich im Standesamt vorzulegen, das den Geburtseintrag des Kindes dann entsprechend
berichtigen würde. Dort könne auch die grundsätzlich mögliche Erteilung des Familiennamens des Vaters erfolgen.
Beabsichtigen die Eltern, das Sorgerecht für ihr Kind gemeinsam auszuüben, sollten Sorgeerklärungen allerdings
noch vor der Namenserteilung in der Beurkundungsstelle des Jugendamtes abgegeben werden.

Die Klärung unterhaltsrechtlicher Fragen dürfte der routinierten Sachbearbeiterin keine größeren Probleme bereiten,
wobei das Jugendamt allerdings an die Grenzen seiner Beratungsmöglichkeiten gelänge, sobald hierdurch der
Unterhalt für das Kind aus erster Ehe des Vaters gefährdet würde.
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Zur Umgangsproblematik würde der Klient grundlegende rechtliche und praktische Hinweise erhalten. Zum Zwecke
weitergehender Beratung wäre er hingegen an die/den zuständigen Kollegen/Kollegen des Allgemeinen Sozialen
Dienstes zu verweisen.

Zum Stichtag 31.12.2010 wurden im Amt für Jugend und Familie der Stadt Coburg 270 Beistandschaften und 87
Beratungs-/Unterstützungsfälle (mit Schriftverkehr) von zwei Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter mit einem hierfür
vorgesehenen Arbeitszeitvolumen von insgesamt 2,25 Vollzeitäquivalenten geführt. Beratung von „Laufkundschaft“
sowie telefonische Auskünfte werden bisher nicht statistisch erfasst, beanspruchen in der Praxis jedoch einen nicht
unerheblichen Zeitaufwand. Im Rahmen des o.a. Arbeitszeitumfangs sind die drei MitarbeiterInnen außerdem für
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unerheblichen Zeitaufwand. Im Rahmen des o.a. Arbeitszeitumfangs sind die drei MitarbeiterInnen außerdem für
gesetzliche Vormundschaften bei Kindern minderjähriger Mütter, für Pflegschaften zum Zwecke der
Vaterschaftsanfechtung und für sämtliche Beurkundung im Bereich des Kindschafts- und Unterhaltsrechtes gem. § 59
SGB VIII zuständig.
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Das Kinderhaus der Stadt Coburg ist eine Kindertageseinrichtung, die zurzeit 60 Kinder im Alter von 6 Monaten bis
zur 2./3. Grundschulklasse betreut. Die Kinder leben in einem 1847 errichtetem Haus mit langer und großer
Geschichte, dass Dank seiner Innenstadtlage einen idealen Standort für eine Vielzahl von Möglichkeiten und
Begegnungen bietet.

Die 60 Kinder sind eingeteilt in vier altersgemischten Gruppen mit je 15 Kindern im Alter von 0 – ca. 9 Jahren
zusammen und werden von 10 pädagogischen Mitarbeitern und 4 Praktikanten bestens betreut. Für das leibliche
Wohlergehen der Kinder sorgt eine Kochfrau, die täglich für frisch und kindgerecht zubereitetes Essen sorgt. Für das
Wohlergehen von „Haus und Flur“ sind zwei Reinigungskräfte zuständig.
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Die Öffnungszeiten der Einrichtung werden durch eine jährlich stattfindende Elternbefragung festgelegt und bei 
Bedarf geändert. So ist das Kinderhaus zurzeit von Montag bis Donnerstag von 7.15 – 17 Uhr und freitags von 7.15 –
16 Uhr geöffnet. Es gibt sehr wenig Schließtage im Betriebsjahr. Weihnachten ist die Einrichtung nach Feiertagslage 
geschlossen und nach Neujahr werden, wie auch an den so genannten Brückentagen, Bedarfsgruppen angeboten. In 
den Sommerferien gibt es in der ersten Augustwoche und zwei Wochen Ferien im Anschluss Bedarfsgruppen. In 
dieser ersten Woche werden zudem Gastkinder aus den anderen beiden städtischen Einrichtungen (Kindergarten 
Creidlitz und Kindergarten Seidmannsdorf) von Mitarbeitern aller drei Kitas im Kinderhaus betreut. 
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Die Elternbeiträge staffeln sich nach der täglichen Nutzungszeit. Im Krippenbereich zwischen 100€ - 250€ und im
Kindergartenbereich zwischen 75€-100€ monatlich. Die Eltern haben die Möglichkeit, zwei Wochen vor Monatsende ihre
Zeiten umzubuchen. Zum Elternbeitrag kommt noch das Verpflegungsgeld von 3,10€ pro Tag hinzu. Dieser Betrag setzt sich
aus Frühstück, Mittagessen, Vesper und Getränken zusammen.

Pädagogischer Schwerpunkt sind die altersgemischten Gruppen selbst, die ein situationsorientiertes Arbeiten erfordern,
welches punktuell am Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) angelehnt. Die breite Altersmischung ist eine Form des
Zusammenlebens, die nachweislich viele Vorteile und Chancen für die Kinder bietet. Diese sind ausführlich in der
Kinderhauskonzeption nachzulesen.
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Die Freilandwochen, eine Zeit voller intensiver Erfahrungen und vielfältiger Herausforderungen, stellen das größte und
wichtigste Projekt im Kinderhausjahr dar. Es teilt sich auf in die so genannten Waldtage (für Kinder ab vier Jahren) und
Wiesentage (für Kinder bis vier Jahren). Start ist im Mai und die Dauer beträgt 6 Wochen, in denen die Kinder täglich
mehrere Stunden im Wald/bzw. auf der Wiese verbringen.

Wie muss man sich das vorstellen?
Die Waldkinder starten jeden Morgen zum Erlebnis „Wald“. Ausgerüstet mit entsprechender Kleidung und einem gut 
gefüllten Rucksack geht es los. Mit Bus und zu Fuß erreichen die Kinder „unseren“ Wald, der mit Bauwagen, großem 
Sammelplatz und vielen Spielorten zum Erleben der Natur einlädt. Waldregeln und Rituale entstehen, lassen jedoch fast 
unbegrenzten Raum, sich frei zu bewegen. 
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Die Wiesenkinder erleben den Vormittag auf den Wiesen rund um das Kinderhaus sowie in Form von kleineren
Ausflügen in die Umgebung. Bevor es losgeht, gehört natürlich ein stärkendes Frühstück aus dem Rucksack dazu. Und
das ist gar nicht so einfach. Picknick im Freien in großer Gemeinschaft, Sitzen am Boden, Umgang mit den Brotdosen,
den Getränkeflaschen – das ist viel Arbeit für ein Kind, aber auch aufregend und spannend.

Zu sehen, was die Anderen essen, probieren, tauschen ist eine gute Chance für Eltern, die für den Inhalt der Brotdosen
zuständig sind, Apfel, Möhre, Vollkornbrot anzubieten. Wenn dann alles wieder im Rucksack verstaut ist, geht es los.
Endlich Zeit zum Erforschen von Grashalmen und kleinem Getier, aber auch zum Erklimmen von Treppen und
Steigungen, zum in der Wiese liegen und rollen, zum Experimentieren mit Wasser…

����������������������
�
��������������������
�
��������������������
�
��������������������
�


Steigungen, zum in der Wiese liegen und rollen, zum Experimentieren mit Wasser…

Was bringt das alles den Kindern?

Die Kinder können so ihre inneren Kräfte wahrnehmen und einschätzen. Permanente Körpererfahrungen wie Klettern,
Kriechen, Balancieren, Springen, Waten und Stapfen schützt vor Unfällen und birgt die Chance einer natürlichen
motorischen aber auch feinmotorischen Entwicklung.
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Aus medizinischer Sicht bedeutet der Aufenthalt im Freien bei Wind und Wetter mit adäquater Kleidung eine Stärkung
des Immunsystems. Durch ein kontinuierliches Wahrnehmungsangebot wird das Kind auf ganzheitlicher Basis
(Körper-Geist-Seele) angesprochen. Dies ermöglicht Kindern die Harmonisierung vom eigenen Denken, Fühlen und
Handeln und kann Verhaltensauffälligkeiten vorbeugen, bzw. entgegen wirken. Kindliche Aggression kann in Kreativität
umgewandelt werden, die Stille im Wald bietet die Möglichkeit ohne Reizüberflutung differenziert zu lernen.

Doch das sind noch lange nicht alle Erfahrungen, die die Kinder während dieser Zeit machen. Dieses Projekt braucht
eine gute Vorbereitung und Planung durch das Team aber auch durch die Eltern, die dies mit begleiten und
unterstützen.
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unterstützen.

Seit nunmehr 12 Jahren bieten wir die Freilandwochen an und werden sie weiter anbieten. Denn sie sind genau das,
was Kinder heute brauchen. In der Natur erfahren sie aus erster Hand, warum es Sinn macht, sich an Regeln und
Gesetze zu halten und welche Grenzen und Gefahren der Lebensraum Natur mit sich bringt.

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Leben im Kinderhaus der Stadt Coburg.
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Das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“ setzt seit nunmehr fünf Jahren Maßstäbe im Bereich der
Familienfreundlichkeit. Die hervorragende Netzwerkarbeit und der große Zusammenhalt aller Bündnispartner sind
bundesweit beispielhaft. Getreu dem Motto „Zusammen kommen wir weiter“ werden Schritt für Schritt wichtige
Meilensteine schnell und effizient gesetzt. Die permanent wachsende Bündnispartnerzahl spiegelt die erfolgreiche Arbeit
wieder.

Durch den Beschluss des Jugendhilfesenates vom 08.07.2010 ist das Bündnisbüro nun auch mit der strategischen
Familienpolitischen Planung der Stadt Coburg beauftragt worden. Dies zeigt die wichtige Netzwerkfunktion des im Amt

5��4�����������������	����,��"
�5��4�����������������	����,��"
�5��4�����������������	����,��"
�5��4�����������������	����,��"
�

9��2������9��2������9��2������9��2������    +������������
��
+������������
��
+������������
��
+������������
��


��

für Jugend und Familie verankerten Büros.

Weiterhin unterstreicht das Bündnis sein Engagement durch selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltungen wie
die Familienstadtrallye, Coburg spielt, die Weihnachtsgasse für Kinder. Darüber hinaus beteiligte sich das Bündnisbüro
auch an Veranstaltungen anderer Partner beispielsweise dem Kinderfest von Round Table Coburg 151, den Marktplatz
von Unternehmen und Gemeinnützigen des AWO-Mehrgenerationenhauses und dem Kongress Blickpunkt: Demografie.
Auch war das Bündnisbüro Impulsgeber für die Aktion „Generationenfreundliches Einkaufen“.

Alle Familien der Stadt profitieren umfangreich und nachhaltig von den Angebote des Bündnisses. Nahtlos fügen sich da
in das Portfolio auch Innovationen wie die 2010 gestartete Internet-Serviceplattform „Familienkompass“ und das
Scheckheft für Neubürger ein.
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Familien sind Zukunft und „Coburg – die Familienstadt“ macht Zukunft für Familien
möglich. Nicht umsonst tragen wir diesen Titel: Angefangen bei einem breiten Spektrum
an Kinderbetreuungs- und Pflegediensten bis hin zu einer Eigenheimförderung und

zahlreichen Vergünstigen für Familien unterlässt Coburg nichts, um Eltern, Großeltern, Singles, Kindern und 
Jugendlichen das Leben in Coburg so attraktiv und abwechslungsreich wie möglich zu machen. 
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Jugendlichen das Leben in Coburg so attraktiv und abwechslungsreich wie möglich zu machen. 

Der Familienkompass der Stadt Coburg zeigt, was ein Leben mit Kind, Haus und Kegel in „Coburg – die
Familienstadt“ zu bieten hat.
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Die Rubriken des Familienkompasses
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Familie und Arbeit Familie und Gesundheit Familie und Glauben 
Familie und Kinder Familie und schwierige Lebenssituationen Familie und Trauer 
Familie und Wohnen Familie und Bildung Familie und Finanzen 
Familie und Freizeit Familie und Generationen Neu in Coburg 
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Schon Martin Luther und Johann Strauß waren Einwohner von Coburg – und haben sich in der Vestestadt stets gut aufge-
hoben und zu Hause gefühlt. Die Stadt schenkt erstmalig allen, die ihren Erstwohnsitz nach Coburg verlegen, ein Scheckheft 
mit 17 Gutscheinen. Federführend war hier das Bündnisbüro „Coburg - Die Familienstadt“. Jeder einzelne Gutschein öffnet 
die Türen zu Sehenswürdigkeiten in und um Coburg. 

Gegen Abgabe der Schecks erhalten Neubürger zum Beispiel freien 
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Gegen Abgabe der Schecks erhalten Neubürger zum Beispiel freien 
beziehungsweise ermäßigten Eintritt zu den Kunstsammlungen der 
Veste und weiteren Museen, für eine Vorstellung im Landestheater, in 
die Ehrenburg oder in den Wildpark Schloss Tambach. Einer der 
Gutscheine lädt zu einer kostenlosen Stadtführung ein, ein anderer 
ins Coburger Schwimmbad „Aquaria“. Daneben können sich die 
Neu-Coburger mit einem Schnupperticket eine Woche lang vom guten 
Ausbau des ÖPNV überzeugen oder ein halbes Jahr kostenlos das 
breite Angebot der Stadtbücherei nutzen. Neubürger erhalten das 
Gutscheinheft bei der Neuanmeldung ihres Erstwohnsitzes im 
Einwohneramt oder im Bürgerbüro.
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Im Rahmen der Planungsarbeiten für das Förderprogramm Soziale Stadt ist das Amt für Jugend und Familie federführend 
für die Koordinierung der soziale Projekte im Stadtteil Wüstenahorn. In folgenden Bereichen ist es gelungen, 
deutlichFortschritte zu erreichen:

Ausbau der Kindertagesbetreuung vor Ort
Der zügige Ausbau der Kindertagesbetreuung in Coburg schreitet planmäßig voran. Beispielhaft wird gerade in 
Wüstenahorn der betreffende Stadtratsbeschluss aus dem Jahre 2008 umgesetzt. Das bedeutet konkret, dass in den 
beiden Kindertagesstätten der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes vor Ort 12 bzw. 24 Krippenplätze neu 
entstehen. Das geschieht entweder durch Umbau (Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe mit 12 Plätzen 
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entstehen. Das geschieht entweder durch Umbau (Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe mit 12 Plätzen 
im Pfiffikus) oder durch Anbau (zusätzliche Schaffung von 24 Plätzen im Tausendfüßler). Ziel ist es, dadurch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber auch die frühkindliche Bildung bereits im Vorschulalter zu fördern.

Mobiles Atelier
Das gab’s noch nie: Ein Wohnwagen wird zum fahrbaren Atelier im Stadtteil! An unterschiedlichen Plätzen bildet es in den 
Sommermonaten den Ausgangspunkt für unterschiedliche handwerkliche, künstlerische oder gestalterische Aktionen. In 
Kombination mit Pavillons oder größeren Zelten bietet es genügend Platz, um auch bei schlechter Witterung kreative 
Angebote durchzuführen. Besonderer Vorteil: Jeder aus dem Stadtteil kann mitmachen. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Und Kunst, Kultur und handwerkliches Geschick werden direkt vor der „Haustür“ erlebbar und umsetzbar.
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Medienwerkstatt
Dieses multimediale Projekt ermöglicht generationenübergreifend der Bevölkerung den Zugang und Anschluss an 
verschiedene neue Medien. Begleitet von medienpädagogischen Angeboten wird ihr Umgang durch Schulungen 
und praktische Anwendung und Nutzung gleichsam spielerisch vermittelt, eingeübt und vertieft. Die Entwicklungen 
im Stadtteil werden dokumentiert, begleitet und multimedial aufgearbeitet. Diese multimediale Begleitung sorgt für 
die notwendige Öffentlichkeit, zeigt die tatsächliche Entwicklung als laufenden Prozess und mündet schließlich in 
ein ständiges medienpädagogisches Angebot. Bewohner des Stadtteils können so ihre z.B. eigene Internetplattform 
pflegen, eine elektronische „Stadtteilzeitung“ entwickeln oder Filmbeiträge für Lokal – oder Internetfernsehen 
erstellen.
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erstellen.

Bolzplatz mit BMX-Sprungschanze
Unterhalb der Scheuerfelder Straße wird mit Beteiligung von Jugendlichen durch das Grünflächenamt an einer 
neuen BMX-Bahn geplant und gebaut. Damit nicht genug – es soll trotz der Erweiterung genug Platz zum Kicken 
und zum Naturerleben geben. Auf eine naturnahe Ausführung mit viel Grün wird besonderer Wert gelegt, auf Beton 
soll sogar ganz verzichtet werden. Die BMX-Bahn soll nach Fertigstellung drei Parcours, eine Snakebahn mit vielen 
Kurven, einen Kurs mit vielen Bodenwellen und sogar eine Sprungschanze umfassen.



Die Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Jugend und Familie und den Trägern der freien Jugendhilfe wird durch die 
im SGB VIII verankerten Leitlinien bestimmt. 
Insbesondere die partnerschaftliche Zusammenarbeit, das autonome Betätigungsrecht der freien Jugendhilfe, die 
Vielfalt der Träger und Arbeitsformen, sowie unsere gesamte Planungs- und Steuerungsverantwortung haben einen 
hohen Stellenwert.
Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden in der Stadt Coburg zum überwiegenden Teil von Trägern der freien 
Jugendhilfe erbracht. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die freien Träger vom Amt für Jugend und Familie 
Zuschüsse oder Entgelte.
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Kontraktmanagement:
Im Rahmen von Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, sowie verbesserter Transparenz von Leistungen im 
Jugendhilfebereich werden bei Übertragung von Aufgaben der Jugendhilfe auf freie Trägern entsprechende 
Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. 
Das bedeutet, dass für jede Leistung, die vom Amt für Jugend und Familie in Anspruch genommen und vergütet, bzw. 
gefördert wird, eine schriftliche Regelung vorhanden ist, aus der Art, Ziel, Umfang und Kosten der Leistung hervorgeht. 
In vielen Bereichen wird gemeinsam mit den Trägern bereits an Fortschreibungen der Leistungsvereinbarungen 
gearbeitet. Wir haben damit ein Steuerungsinstrument geschaffen, welches sich durch das kooperative 
Zusammenwirken zwischen freien Trägern und Jugendhilfe bereits bestens bewährt hat.
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„Das Jugendamt. Unterstützung, die ankommt!“ ist eine bundesweite Imagekampagne, an der 
sich auch das Amt für Jugend und Familie der Stadt Coburg beteiligt. Mit der Teilnahme an der 

Imagekampagne werden wir die Arbeit unseres Jugendamtes positiv und lebendig vermitteln und 
so erreichen, dass in der Öffentlichkeit ein differenziertes Bild von den vielfältigen Leistungen des 
Jugendamtes entsteht.

Das Amt für Jugend und Familie der Stadt Coburg steht für diese Leistungen: 
� Kinder, Jugendliche, ihre Eltern und andere Erziehungsberechtigte können sich mit allen Fragen der 

Erziehung und Entwicklung an das Amt für Jugend und Familie wenden
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Erziehung und Entwicklung an das Amt für Jugend und Familie wenden
� Das Amt für Jugend und Familie hilft durch Information, Beratung und konkrete Betreuungsangebote
� Das Amt für Jugend und Familie vermittelt eine breite Palette von der Kindertagesbetreuung über die 

Jugendarbeit bis zur Familienbildung und Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie
� Das Amt für Jugend und Familie garantiert Kindern und Jugendlichen Schutz in lebensbedrohlichen Situationen
� Im Amt für Jugend und Familie arbeiten Profis, die sich mit dem Leben von jungen Menschen und ihren Familien    

auskennen
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Medienkooperation: Haus der kleinen Forscher im Coburger Tageblatt und der gesamten 
Mediengruppe Oberfranken 
vom 14.06.2010.-13.12.2010
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